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Einführung in die Verjährung von Schadenersatzansprüchen
– und plötzlich ist alles zu spät

RA Prof. Dr. Christian Huber, Berlin/Mondsee

Das „große Thema“ der diesjährigen Fachtagung des Instituts für faire
Schadensregulierung lautet Verjährung. Im Einleitungsbeitrag soll in die
Materie eingeführt, somit ein Überblick über die Grundlagen gegeben
werden.1

Zielsetzung der Verjährung: Herstellung von Rechtssicherheit

Wenn der Schuldner den vom Gläubiger erhobenen Anspruch zum Fäl-
ligkeitszeitpunkt nicht erfüllt, stellt sich die Frage, was der Gläubiger un-
ternehmen kann. Zu unterscheiden ist zwischen außergerichtlichen und
gerichtlichen Schritten. Der Gläubiger kann den Schuldner mahnen bzw
mit diesem Verhandlungen führen. Gläubiger und Schuldner können eine
Verlängerung der Verjährungsfrist vereinbaren oder der Schuldner gibt
einseitig einen – meist zeitlich begrenzten – Verjährungsverzicht ab.

Wenn der Schuldner nicht kooperativ ist, bleibt dem Gläubiger nur
der Weg der gerichtlichen Durchsetzung des Anspruchs. Er muss eine
Klage einbringen. Das Gericht fällt letztlich eine Entscheidung, in der aus-
gesprochen wird, ob der Anspruch berechtigt ist oder nicht. Damit kann
sich der Gläubiger aber nicht unbegrenzt Zeit lassen. Vielmehr stellt ihm

A.

1 Folgende Literatur wird abgekürzt zitiert: Von den Handbüchern: Geigel, Der
Haftpflichtprozess28 (2020); Greger/Zwickel, Haftung im Straßenverkehr6 (2021);
Jahnke/Burmann, Handbuch Personenschadensrecht2 (2022); Küppersbusch/Höher,
Ersatzansprüche bei Personenschaden13 (2020); Luckey, Personenschaden2 (2018);
Wussow, Unfallhaftpflichtrecht16 (2014); von den Aufsätzen Arz, Die Klage auf Fest-
stellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach, NJW 2020, 3364 ff; Derleder/
Kähler, Die Kombination von Hemmung und Neubeginn der Verjährung, NJW
2014, 1617 ff; Luckey, Verdamp lang her, verdamp lang? Haftungsfalle Verjährung
im Personenschaden, SVR 2015, 41 ff; Marburger, Verjährung und Verwirkung von
Schadenersatzansprüchen bei Verkehrsunfällen, NZV 2015, 218 ff; Scholten, Merk-
punkte bei der Abfindung von Personenschäden, NJW 2018, 1302 ff; Windorfer,
Der Verjährungsverzicht, NJW 2015, 3329 ff.
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die Rechtsordnung dafür nur einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung.
Kommt der Gläubiger zu spät, kann ihm der Schuldner Verjährung ein-
wenden. Der Gläubiger mag dann die besten Argumente haben, seine Be-
hauptungen auch gut beweisen können; allein wenn Verjährung gegeben
ist, ist alles zu spät. Aber warum ordnet die Rechtsordnung Verjährung an?

Schutz des Schuldners

Geschützt werden soll der Schuldner; und zwar in erster Linie der, der
die geschuldete Leistung erbracht hat, das aber nach längerer Zeit nicht
mehr beweisen kann. Niemand hebt Belege über Jahrzehnte auf. Infolge
hoher Mobilität ziehen Menschen im Laufe ihres Lebens öfter um. Und
dabei gehen Belege auch schon einmal verloren. Entsprechendes gilt für
die Abwehr unbegründeter Ansprüche.2 Quasi als Reflex, dass nach Ablauf
eines bestimmten Zeitraums der Anspruch nicht mehr durchsetzbar ist,
wird auch der Schuldner geschützt, der weiß, dass er eigentlich leisten
hätte müssen. Die Verjährung dient somit dem Schuldner; folgerichtig ist
er für deren Eintritt beweisbelastet.

Sanktion auf Saumsal des Gläubigers

Verjährung ist aber auch eine Sanktion auf die Saumsal des Gläubigers,
dem eine faire Chance zu eröffnen ist, seinen Anspruch durchzusetzen.3
Dieser hätte die Möglichkeit gehabt, sich um die Durchsetzung des An-
spruchs zu kümmern, hat das aber unterlassen. Wer lange Zeit untätig ge-
blieben ist, dem stellt die Rechtsordnung ihren Apparat zur Rechtsdurch-
setzung nicht mehr zur Verfügung. Leitgedanke ist, dass der Anspruchs-
berechtigte einen angemessenen Zeitraum für die Durchsetzung seines
Anspruchs zur Verfügung haben soll. Nicht jeder bringt nach Eintritt des
Verzugs sogleich eine Klage ein. Der Regelfall ist eine außergerichtliche
Regulierung. Wenn diese scheitert, dauert es meist ein wenig, ehe eine
Klage eingebracht werden kann: Der Anspruchsteller muss einen Anwalt
suchen bzw diesem die nötigen Unterlagen zur Verfügung stellen. Dieser
benötigt sodann geraume Zeit, um eine Klage zu formulieren und bei
Gericht einzubringen.

I.

II.

2 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 390.
3 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 314.

Christian Huber
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Öffentliches Interesse an rascher Rechtsdurchsetzung

Durch die Gerichtsgebühren werden nicht immer sämtliche Kosten der
klageweisen Rechtsdurchsetzung gedeckt. Je länger ein Sachverhalt zu-
rückliegt, umso komplizierter ist seine Aufklärung, weil Zeugen tot sind
und andere Beweismittel schwerer oder gar nicht zu beschaffen sind; kurz-
um, es werden umso mehr Justizressourcen beansprucht. Dazu kommt,
dass Entscheidungen dann nicht auf Basis der materiellen Wahrheit gefällt
werden, sondern aufgrund von Beweislastregeln. Das vermindert die Über-
zeugungskraft von Urteilssprüchen – und soll daher nach Möglichkeit
vermieden werden.

Kein Erlöschen des Anspruchs, sondern Erfordernis des Erhebens einer
Einrede

Eher von rechtstheoretischer als praktischer Bedeutung ist, dass die Verjäh-
rung nicht zur Vernichtung des Anspruchs führt. Dieser besteht auch nach
Eintritt der Verjährung. Die Verjährung ist nur auf Einrede des Schuldners
beachtlich, die zu einem dauernden Leistungsverweigerungsrecht führt4

und auch noch in 2. Instanz erhoben werden kann.5 Sie ist nicht von Amts
wegen zu beachten. Folge der Verjährung ist lediglich die fehlende gericht-
liche Durchsetzbarkeit. Ein Ehrenmann wird sich nicht auf Verjährung
berufen – solche sind freilich im Aussterben begriffen, so es sie jemals
gegeben hat. Leistet der Schuldner nach Eintritt der Verjährung, kann
er die Leistung nicht wegen Irrtums zurückverlangen, auch dann nicht,
wenn er sich darüber geirrt hat, dass Verjährung eingetreten ist.6

Wahrnehmung der Verjährung durch Gläubiger und Schuldner

Für den Gläubiger ist die Verjährung jeweils ein Damoklesschwert. Opfer-
anwälte „hassen“ die Verjährung, weil sie dann, wenn deren Eintritt auf
ihre Sorglosigkeit zurückzuführen ist, einem Regressanspruch ihres Kli-
enten, des Gläubigers, wegen eines anwaltlichen Kunstfehlers ausgesetzt
sind. Für die Schuldner sowie die Defensivanwälte ist es gerade spiegel-

III.

IV.

B.

4 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 2.
5 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 386.
6 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 3.

Einführung in die Verjährung von Schadenersatzansprüchen
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verkehrt. Sie „lieben“ die Verjährung. Dem Schuldner fällt mitunter ein –
objektiv unverdienter – Vorteil in den Schoß: Er muss nicht leisten, ob-
wohl er dazu eigentlich verpflichtet gewesen wäre. Der Defensivanwalt
kann sich darauf beschränken, die Verjährungseinrede zu erheben, ohne
sich inhaltlich mit der Berechtigung des Anspruchs auseinandersetzen zu
müssen.

Themeneingrenzung und Zielsetzung des Einleitungsreferats

Die Verjährung ist ein weites Land mit vielen Facetten. Es erfolgt daher
eine Beschränkung auf Schadenersatzansprüche wegen Personenschäden,
bei denen sich die allermeisten aus Straßenverkehrsunfällen und ärztlichen
Kunstfehlern ergeben;7 viele aber auch aus anwaltlichen Kunstfehlern.8
Ausgeklammert bleiben Vorsatzdelikte. Für diese gelten Besonderheiten
im BGB. Bezug genommen wird am Rande auch auf Anspruchsgrundla-
gen außerhalb des BGB, so namentlich nach StVG und ProdHG. Beson-
dere Probleme ergeben sich beim Schmerzensgeld, die ausgeklammert
bleiben.

Dazu kommen Besonderheiten auf Gläubiger- und Schuldnerseite: Sozi-
alversicherungsträger sind mit der Geltendmachung von Schadenersatzan-
sprüchen wegen Personenschäden in erster Linie im Rahmen des Regres-
ses nach § 116 SGB X befasst. Diese Regressnorm sieht vor, dass ein An-
spruchsübergang im Zeitpunkt des Unfalls erfolgt, sofern den Sozialversi-
cherungsträger eine – auch zukünftige – Leistungspflicht trifft. Ansonsten
kommt es zu einem Anspruchsübergang beim Regress erst mit Leistung
des Regressgläubigers an den Gläubiger der Hauptforderung, so nach § 86
VVG oder § 6 EFZG. Auch das hat Auswirkungen auf das Verjährungs-
recht. Der Regress nach § 116 SGB X wird in nachfolgenden Referaten de-
tailliert behandelt, sodass es in der Einführung nur um die Grundzüge
geht. Bei Kfz-Unfällen besteht die Möglichkeit, den Kfz-Haftpflichtversi-
cherer nach § 115 Abs 1 S 1 VVG direkt zu verklagen. Hinsichtlich der Ver-
jährung solcher Ansprüche sind Sonderregeln auf Schuldnerseite zu beach-
ten.

C.

7 Instruktiv Ziegler/Oynar, NJW 2017, 2438 f: Zehnmal so viele Medizinopfer wie
Verkehrsunfallopfer.

8 Luckey, SVR 2015, 41: Verjähren lassen des Anspruchs liegt auf den oberen Plätzen
der Anwaltshaftung.

Christian Huber
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Der Darstellung liegt folgender Aufbau zugrunde: Zu unterscheiden ist
zwischen der Verjährung eines Anspruchs im BGB (D) und solchen im
ProdHG bzw StVG (E). Erklärt wird, welche Wirkung ein Neubeginn und
eine Hemmung hat (F). Es geht um Maßnahmen, um auf die laufende Ver-
jährung Einfluss zu nehmen, sei es durch außergerichtliche Schritte (G)
oder durch gerichtliche Maßnahmen (H). Behandelt werden Besonderhei-
ten bei Verjährung von Ansprüchen gegen einen Kfz-Haftpflichtversiche-
rer (I) sowie solche beim Regress (J). Abgerundet wird die Einführung
durch Bezugnahme auf die Hemmung aus familiären Gründen (K), die
Kumulierung von Rechtsfolgen (L) sowie einem Resümee (M).

Regelungen im BGB

Seit der Schuldrechtsreform gilt gemäß §§ 195, 199 BGB eine Kombination
aus einer 3-jährigen kenntnisabhängigen Frist sowie bei Personenschäden
einer kenntnisunabhängigen 30-jährigen Frist.

Kurze 3-jährige Frist

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt gemäß § 195 BGB 3 Jahre. Bei
einer Frist ist nicht nur deren Länge bedeutsam, sondern ebenso der Zeit-
punkt, ab dem sie zu laufen beginnt. Das ist bei der 3-jährigen Frist die
Entstehung des Anspruchs sowie die Kenntnis oder grob fahrlässige Un-
kenntnis des Geschädigten über die anspruchsbegründenden Umstände
sowie die Person des Schädigers.

Steht dieser Zeitpunkt fest, beginnt der Lauf der kurzen Verjährungs-
frist am 31.12. des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Bei Einfüh-
rung des BGB stand die romantische Vorstellung Pate, dass zum Ende
des Jahres die Ernte eingefahren ist und für den Bauern auf den Feldern
nichts mehr zu tun ist, sodass dann ausreichend Zeit vorhanden ist zu prü-
fen, welche fälligen Forderungen offen sind. Heutzutage sind bei vielen
Handelsunternehmen die Wochen vor Weihnachten die umsatzstärkste
Zeit im Jahr. An der Silvester- oder Ultimoverjährung hat man bei der
Schuldrechtsreform 2002 gleichwohl festgehalten, weil das im Regelfall
die taggenaue Ermittlung der Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkenntnis
des Geschädigten von den anspruchsbegründenden Umständen und der

D.

I.

Einführung in die Verjährung von Schadenersatzansprüchen
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Person des Schädigers und damit einen erheblichen Prüfungsaufwand ent-
behrlich macht.9

Entstehung des Anspruchs

Ein Anspruch ist entstanden, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt
sind und ein erster realer Schaden eingetreten ist, der mit Aussicht auf
Erfolg klageweise geltend gemacht werden kann.10 Dieser bereits eingetre-
tene reale Schaden wird in aller Regel bezifferbar sein, sodass insoweit eine
Leistungsklage möglich ist; aber für das Entstehen des Anspruchs wäre
auch die Erhebung einer Feststellungsklage ausreichend.11 Im Verkehrsun-
fallrecht ist das grundsätzlich mit Eintritt der Unfallverletzung gegeben.12

Im Arzthaftungsrecht ist auf die jeweilige Pflichtverletzung abzustellen, so-
dass die Verjährungsfrist wegen unzureichender ärztlicher Aufklärung und
fehlerhafter Behandlung zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu verjähren
beginnt.13

Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des Geschädigten

Maßgeblich ist die Kenntnis des Geschädigten von allen den Anspruch be-
gründenden Umständen, jedenfalls in Grundzügen,14 dem Schädiger so-
wie einem eingetretenen realen Schaden. Bei einem nach dem StVG zu be-
urteilenden Verkehrsunfall fällt das im Regelfall mit dem Zeitpunkt der
Zufügung der Verletzung zusammen, besteht doch gemäß § 7 StVG eine
verschuldensunabhängige Haftung des Halters bei Betrieb des Kfz. Bei
ärztlichen Kunstfehlern liegt das mitunter weniger auf der Hand. Bei
einem Behandlungsfehler ist nicht ausreichend die Kenntnis des negativen
Ausgangs der ärztlichen Behandlung. Zusätzlich ist erforderlich, dass sich
auch für einen Laien ergibt, dass der Arzt vom üblichen medizinischen
Vorgehen abgewichen ist oder Maßnahmen nicht ergriffen hat, die nach
dem ärztlichen Standard zur Vermeidung oder Beherrschung von Kompli-

II.

III.

9 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 370.
10 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 31.
11 BGH 8.11.2016, VI ZR 594/15, NJW 2017, 949 (M. Stürner) Rn 11.
12 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 328.
13 BGH 8.11.2016, VI ZR 594/15, NJW 2017, 949 (M. Stürner) Rn 10; Geigel/Bacher

Kap 11 Rn 11.
14 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 35.
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kationen erforderlich waren.15 Entsprechende Grundsätze gelten für An-
sprüche gegen einen Anwalt oder Steuerberater.16

Die Verjährung wird – vorbehaltlich der Ultimo-Verjährung zum 31.12.
des betreffenden Jahres – ausgelöst, wenn bei verständiger Würdigung der
Sachlage so viel Erfolgsaussichten bestehen, dass die Erhebung einer Klage
zumutbar ist. Völlige Sicherheit hinsichtlich des Obsiegens muss indes
nicht bestehen; erforderlich ist aber, dass der Ersatzberechtigte die für eine
erfolgversprechende Klage erforderlichen Tatsachen vortragen kann.17 Das
normale Prozessrisiko schiebt den Beginn der Verjährung nicht hinaus.18

Bei der Verschuldenshaftung spielt somit auch eine Rolle, wer für einzelne
Tatbestandselemente, namentlich das Verschulden, beweisbelastet ist.

Auf wessen Kenntnis kommt es an – Zurechnung des Wissens Dritter
Im Ausgangspunkt ist der Kenntnisstand des Anspruchsinhabers maßgeb-
lich; dieser muss sich freilich das Wissen mancher Dritter zurechnen las-
sen. Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften kommt es auf
das Wissen der Organe an.19 Bei einem Geschäftsunfähigen ist es das Wis-
sen des gesetzlichen Vertreters, was insbesondere bei Geburtsschäden eine
große Rolle spielt. Entsprechendes gilt, wenn der Anspruchsinhaber einen
Dritten mit der Erledigung bestimmter Angelegenheiten in eigener Ver-
antwortung betraut hat. Die weiterreichende Zurechnung der Kenntnisse
des Wissensvertreters nach § 166 BGB, wie das in der Rechtsgeschäftslehre
erfolgt, somit im Kontext des Abschlusses von Verträgen, wird nicht über-
nommen, weil es insoweit nicht um den Schutz des Rechtsverkehrs geht.20

Die Erledigung bestimmter Angelegenheiten in eigener Verantwortung
ist namentlich bei einem Rechtsanwalt gegeben, den der Geschädigte
mit der Anspruchsverfolgung betraut hat.21 Begrenzt ist die Zurechnung
freilich insofern, als die Kenntniserlangung im Rahmen der ihm vom Kli-

1.

15 BGH 10.11.2009, VI ZR 247/08, NJW-RR 2010, 681 Rn 6; 28.2.2012, VI ZR 9/11,
r+s 2012, 304 (Lemcke) Rn 19; 8.11.2016, VI ZR 594/15, NJW 2017, 949 (M. Stür-
ner) Rn 13.

16 BGH 25.10.2018, IX ZR 168/17, NJW-RR 2019, 116 Rn 9: Nicht schon der
Rechtsverlust, sondern die Kenntnis als juristischer Laie, dass der Rechtsberater
von dem üblichen rechtlichen Vorgehen abgewichen oder Maßnahmen nicht ein-
geleitet hat, die zur Vermeidung eines Schadens erforderlich waren.

17 Greger, in: Greger/Zwickel 24.7.
18 Küppersbusch/Höher Rn 787.
19 Geigel/Bacher Kap 11 Rn 23.
20 BGH 28.2.2012, VI ZR 9/11, r+s 2012, 304 (Lemcke) Rn 14.
21 BGH 25.10.2018, IX ZR 168/17, NJW-RR 2019, 116 Rn 13, 14.
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enten übertragenen Tätigkeit erfolgt ist. Keine Zurechnung erfolgt demge-
mäß, wenn der Anwalt die Kenntnis bestimmter Umstände bei einem an-
deren Mandat erlangt hat. Keine Zurechnung von Wissen erfolgt auch bei
Ehegatten allein aufgrund des Umstands, dass diese verheiratet sind.22

Bei Behörden und Körperschaften ist maßgeblich die Kenntnis des zu-
ständigen Vertreters der verfügungsbefugten Behörde.23 Dem Organisati-
onsträger ist nur die Kenntnis der Bediensteten zuzurechnen, die mit der
Vorbereitung und Verfolgung des in Rede stehenden Anspruchs betraut
sind.24 Bei Sozialversicherungsträgern kommt es dementsprechend nicht
auf den Mitarbeiter der Leistungsabteilung, sondern den der Regressabtei-
lung an.25 Darauf wird in den Folgereferaten noch im Detail eingegangen
werden; bedeutsam an dieser Stelle ist lediglich der Hinweis, dass es sich
insoweit um keine Privilegierung der Sozialversicherungsträger handelt,
sondern schlicht um die Anwendung allgemeiner Grundsätze, die auch für
sonstige Behörden und Organisationen gelten.

Kenntnis wovon
Anspruchsbegründende Tatsachen, aber keine Rechtskenntnis

Maßgeblich ist die Kenntnis der Tatsachen, sodass die Erhebung einer
Leistungs- oder Feststellungsklage erfolgversprechend wäre, mag sie auch
nicht risikolos sein.26 Das ist nicht nur eine Tatfrage, sondern wegen
der Zumutbarkeit der Klageerhebung auch eine Rechtsfrage.27 Dass der
Anspruchsinhaber die ihm bekannten Tatsachen rechtlich zutreffend be-
wertet, somit weiß, dass ihm ein Anspruch zusteht, darauf kommt es
nicht an.28 Maßgeblich ist bei der Verschuldenshaftung auch die Kenntnis
der Pflichtverletzung, ihrer Kausalität für den Schaden29 und des Verschul-
dens.30 In Arzthaftungssachen ist das im Regelfall erst mit Einholung eines

2.
a)

22 BGH 13.12.2012, III ZR 298/11, NJW 2013, 448 Rn 20; Geigel/Bacher Kap 11
Rn 20.

23 Luckey Rn 507.
24 Geigel/Bacher Kap 11 Rn 21.
25 BGH 28.2.2012, VI ZR 9/11, r+s 2012, 304 (Lemcke) Rn 13; Wussow/Schmitt Kap

58 Rn 44.
26 BGH 26.2.2013, XI ZR 498/11, NJW 2013, 1801, 1802 Rn 27; Geigel/Bacher Kap

11 Rn 13.
27 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 347.
28 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 41; Geigel/Bacher Kap 11 Rn 15.
29 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 349.
30 Greger, in: Greger/Zwickel 24.27.
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ärztlichen Gutachtens oder zumindest des Arztberichts gegeben.31 Keine
Kenntnis liegt indes vor, wenn der Geschädigte durch eine durch die schä-
digende Handlung erlittene retrograde Amnesie keine Erinnerung mehr
hat.32 Für einen Sozialversicherungsträger wird für ausreichend angesehen,
wenn sich die auch nur entfernte Möglichkeit ergibt, dass er dem Verletz-
ten Leistungen zu gewähren haben wird.33

Person des Schädigers
Erforderlich ist zusätzlich die Kenntnis der Person des Ersatzpflichtigen.
Bloßer Verdacht oder Vermutungen genügen nicht.34 Gegeben sein muss
nicht nur die Kenntnis der Identität des Schädigers, sondern auch die von
dessen Anschrift,35 was sich bei einem Unfall auf einer Baustelle aus dem
dort angegebenen Schild ergeben kann.36 Zu bedenken ist freilich, dass
der Geschäftsherr bei einem deliktischen Schadenersatzanspruch für das
Fehlverhalten des Gehilfen lediglich nach § 831 BGB haftet, was kaum je-
mals zu einer Bejahung der Haftung führt. Bei einem Kfz-Unfall ist auch
die Kenntnis der Person des Kfz-Haftpflichtversicherers ausreichend.37

Grob fahrlässige Unkenntnis
Für den Eintritt der Verjährung ist der Ersatzpflichtige beweispflichtig,38

wobei an seine Darlegung maßvolle Anforderungen zu stellen sind.39 Beim
Regress des Sozialversicherungsträgers trifft diesen eine sekundäre Darle-
gungspflicht über die maßgeblichen internen Verhältnisse. Der Nachweis
der Kenntnis ist naturgemäß stets schwierig; der der grob fahrlässigen
Unkenntnis kann eher gelingen. Folgendes Spannungsfeld tut sich inso-
weit auf: Der Geschädigte muss grundsätzlich keine Initiative ergreifen,
Nachforschungen zu betreiben, um sich vom Schadenshergang und von

b)

3.

31 Ziegler/Oynar, NJW 2017, 2438; Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 347.
32 BGH 4.12.2012, VI ZR 217/11, NJW 2013, 939 Rn 6: Sexueller Missbrauch in der

Kindheit, der viele Jahre verdrängt wurde.
33 Greger, in: Greger/Zwickel 24.7.
34 Küppersbusch/Höher Rn 788.
35 BGH 13.12.2012, III ZR 298/11, NJW 2013, 448 Rn 13; Geigel/Bacher Kap 11

Rn 19; Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 39.
36 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 39.
37 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 336.
38 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 359.
39 BGH 17.4.2012, VI ZR 108/11, NZV 2013, 25 (Küppersbusch) Rn 23.
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der Person des Schädigers Kenntnisse zu verschaffen.40 Er darf aber auch
nicht die Augen verschließen gegenüber den anspruchsbegründenden Um-
ständen, die sich ihm aufgedrängt haben, wobei an Verbraucher geringere
Anforderungen zu stellen sind als an Unternehmer.41

Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Anspruchsteller ganz nahelie-
gende Überlegungen nicht anstellt, was im gegebenen Fall jedem hätte
einleuchten müssen.42 Das ist gegeben, wenn er leicht zugängliche Infor-
mationsquellen nicht genutzt hat,43 also etwa ohne besondere Mühe und
Kostenaufwand Name und Anschrift des Schädigers und seines Kfz-Haft-
pflichtversicherers ermitteln kann, wobei bei Kenntnis des Fahrzeug-Kenn-
zeichens die Ermittlung des Halters und des Kfz-Haftpflichtversicherers
über den Zentralruf möglich ist.44 Es muss sich um einen objektiv schwer-
wiegenden und subjektiv nicht entschuldbarer Verstoß gegen Anforderun-
gen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt handeln.45 Maßgeblich ist
dann der Zeitpunkt, zu dem diese Kenntnis bestehen hätte müssen.

Prinzip der Schadenseinheit – Ausklammerung lediglich von
unvorhersehbaren Schäden

Im deutschen Recht gilt seit urdenklichen Zeiten46 bei der Verjährung von
Schadenersatzansprüchen das Prinzip der Schadenseinheit, was nament-
lich bei – schweren – Personenschäden von enormer Bedeutung ist. Die
Verjährungsgefahr ist insoweit besonders groß.47 Worum geht es?

Ist ein erster realer Schaden eingetreten, mag er bezifferbar sein oder
auch nicht,48 beginnt die Verjährungsfrist auch für sämtliche künftige
vorhersehbare Schäden. Das gilt auch für künftige Steuerschulden, mag
eine solche auch erst mit Erlass bzw Rechtskraft des Steuerbescheids fällig
werden.49 Und nun kommt die Sprengkraft dieses Judizes: Als künftig vor-

4.

40 BGH 28.2.2012, VI ZR 9/11, r+s 2012, 304 (Lemcke) Rn 17; Luckey Rn 503; Geigel/
Bacher Kap 11 Rn 26.

41 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 40.
42 BGH 17.4.2012, VI ZR 108/11, NZV 2013, 25 (Küppersbusch) Rn 18; Geigel/Bacher

Kap 11 Rn 25.
28.2.2012, VI ZR 9/11, r+s 2012, 304 (Lemcke) Rn 17.

43 Geigel/Bacher Kap 11 Rn 26.
44 Küppersbusch/Höher Rn 788.
45 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 358.
46 So bereits RG 5.12.1927, VI 257/27, RGZ 119, 204, 207 f.
47 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 356.
48 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 36: Kenntnis der Schadenshöhe nicht erforderlich.
49 OLG München 14.10.2016, 10 U 2269/16, NZV 2017, 94 (Quaisser).
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hersehbar werden bei einem Personenschaden alle Schäden angesehen, die
nach dem Standard der medizinischen Fachkreise als möglich angesehen
werden.50

Ein unbedarfter Geschädigter und auch unzureichend versierter Opfer-
anwalt denken bei solchen Konstellationen nicht daran, für Abhilfe gegen
die Verjährung künftiger Ansprüche zu sorgen und Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die drohende Verjährung abzuwenden. Das gilt namentlich dann,
wenn der Ersatzpflichtige anstandslos die bisherigen Schadensposten in
voller Höhe beglichen oder für die eingetretenen Schäden eine Pauschal-
summe geleistet hat. Kommt es zu einem weiteren Schadenseintritt mehr
als 3 Jahre nach dem 31.12. des Jahres, in dem der Erstschaden eingetreten
ist, besteht die Gefahr, dass für den Folgeschaden der Ersatzpflichtige er-
folgreich Verjährung einwendet, wenn dazwischen keine Zahlungen statt-
gefunden haben, die zu einem – konkludenten – Anerkenntnis geführt
haben oder der Anspruchsteller Maßnahmen ergriffen hat, um die drohen-
de Verjährung abzuwenden.

Diese Theorie der Schadenseinheit ist nicht unmittelbar aus dem Gesetz
ableitbar, sondern von der Rechtsprechung entwickelt worden. Diese hat
den Grundsatz der Schadenseinheit auch schuldnerfreundlich formuliert,
indem nicht die Kenntnis des Anspruchstellers, ja nicht einmal die sei-
nes Hausarztes51 maßgeblich ist, sofern die medizinischen Fachkreise eine
künftige Folgeverletzung auch nur für möglich erachten.52 Bei schweren
Verletzungen wird das so gut wie immer der Fall sein.53 So wurde ausge-
sprochen, dass bei einer schweren Hirnverletzung Jahre später aufgetrete-
ne epileptische Anfälle nicht unvorhersehbar waren.54 Dazu kommt, dass
man im Nachhinein leicht klug sein kann und Gerichte bzw Sachverstän-
dige im Zweifel dazu neigen, eine eingetretene Schadensfolge mit dem
Wissensstand ex post als ex ante vorhersehbar zu qualifizieren.

Davon wird nur insoweit eine Ausnahme gemacht, als eine – gering-
fügige – Verletzung zu einem auch für die einschlägigen medizinischen
Fachkreise nicht vorhersehbaren Folgeschaden geführt hat.55 Solche Fälle

50 Arz, NJW 2020, 3364 Rn 3; Luckey, SVR 2015, 41, 43; Geigel/Bacher Kap 11 Rn 18;
Greger, in: Greger/Zwickel 24.21.

51 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 355.
52 Küppersbusch/Höher Rn 790.
53 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 36.
54 BGH 8.5.1979, VI ZR 207/77, VersR 1979, 646; Greger, in: Greger/Zwickel 24.22.
55 BGH 24.4.2012, VI ZR 329/10, VersR 2012, 924, 926 Rn 19; Geigel/Bacher Kap 11

Rn 18; Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 36; Greger, in: Greger/Zwickel 24.22.
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dürften in der Praxis so häufig sein wie die sprichwörtliche Nadel im Heu-
haufen.

Abhilfe: Feststellungsklage
Um sich vor solchem drohenden, für viele Anspruchsteller überraschen-
den Ungemach zu schützen, ist die Erhebung einer Feststellungsklage er-
forderlich. Diese bewirkt gemäß § 197 Abs 1 Z 3 BGB grundsätzlich einen
verjährungsrechtlichen Schutz für 30 Jahre ab dessen Rechtskraft.56 Ledig-
lich für wiederkehrende Ansprüche, die nach Rechtskraft des Feststellungs-
urteil fällig werden, gilt gemäß § 197 Abs 2 BGB die allgemeine Verjäh-
rungsfrist von 3 Jahren ab dem 31.12. des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist.57 Wiederkehrende Ansprüche sind auch dann gegeben, wenn
sie im Zeitverlauf in unterschiedlicher Höhe anfallen oder für manche
Zeitabschnitte (Monat, Quartal) gar nicht gegeben sind.58 Die bis zur
Rechtskraft fällig gewordenen wiederkehrenden Beträge unterliegen der
langen 30-jährigen Frist.59

Wiederkehrende Ansprüche sind Rentenansprüche beim Erwerbsscha-
den nach § 842 BGB, den vermehrten Bedürfnissen nach § 843 BGB und
dem Unterhaltsersatz nach § 844 Abs 2 BGB. Umstritten ist das bei der
Schmerzensgeldrente.60 Da die Zielsetzung der kurzen Verjährungsfrist für
Rentenansprüche darin liegt, dass nicht durch die Anhäufung auch kleine-
rer Beträge über einen längeren Zeitraum eine ungebührliche Belastung
des Schuldners entstehen soll, ist es folgerichtig, auch eine Schmerzens-
geldrente als wiederkehrende Leistung im Sinn des § 197 Abs 2 BGB zu
qualifizieren. Beim Regressanspruch eines Sozialversicherungsträgers nach
§ 116 SGB X, dessen Verjährung erst mit Kenntnis des zuständigen Mitar-
beiters der Regressabteilung zu laufen beginnt, kann es gleichwohl zu
einer solchen Anhäufung kommen, weil die Verjährungsfrist für solche
Rentenansprüche erst mit Kenntnis des Anspruchstellers beginnt.61

Namentlich bei schweren Verletzungen ist die Feststellungsklage so gut
wie immer zulässig und auch begründet.62 Sie hat nämlich – in Entspre-
chung zu den strengen Anforderungen im Verjährungsrecht – sehr geringe

5.

56 Geigel/Bacher Kap 11 Rn 9, 58.
57 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 371.
58 Küppersbusch/Höher Rn 784.
59 BGH 2.12.2008, VI ZR 312/07, NZV 2009, 131, 133 Rn 21.
60 Luckey Rn 494.
61 Lemcke, Anmerkung zu BGH 10.1.2012, VI ZR 96/11, r+s 2012, 155 f unter Hin-

weis auf die Änderung der Rechtslage seit der Schuldrechtsreform.
62 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 315.
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Hürden zu überwinden; selbst eine geringe Wahrscheinlichkeit wird nicht
verlangt.63 Dass selbst die Möglichkeit eines weiteren Schadenseintritts
verneint wird, darauf dürfte sich kaum ein Sachverständiger festlegen.
Sollte das aber gleichwohl so sein, beginnt mit Schadenseintritt sowie
Kenntnis der anspruchsbegründenden Umstände durch den Geschädigten
zum Ende des betreffenden Jahres die Verjährungsfrist abermals zu laufen,
kann man doch dem Anspruchsteller dann keinesfalls den Vorwurf der
Saumsal machen, also klüger zu sein als die Aussage des Sachverständigen
im Vorprozess bzw die rechtskräftig ausgesprochene Entscheidung des
Gerichts.

Der Ersatzpflichtige kann ein solches gegen ihn ergehendes Feststel-
lungsurteil abwenden, indem er ein Anerkenntnis abgibt, indem sich mit
ausreichender Deutlichkeit die Wortfolge finden muss „mit Wirkung eines
Feststellungsurteils“.64 In einem solchen Fall ist für den Anspruchsteller
kein Rechtsschutzbedürfnis gegeben, sodass die Feststellungsklage unzu-
lässig ist.

Kumulative 30-jährige Frist

Zur kurzen Frist der §§ 195, 197 Abs 1 BGB tritt bei Personenschäden ge-
mäß § 199 Abs 2 BGB eine 30-jährige Frist, die an das schädigende Verhal-
ten des Schädigers anknüpft. Sie ist länger als die ansonsten nach § 199 Abs
3 BGB geltende 10-jährige Frist. Zu begründen ist das mit der höheren
Wertigkeit des Rechtsguts der körperlichen Integrität. Praktische Bedeu-
tung hat das etwa dann, wenn der Geschädigte erst spät davon erfährt, wo-
rin die Ursache seines Schadens liegt. Kommt es zu einer Aids-Infektion in-
folge einer nicht gereinigten Nadel beim Blutspenden, zeigen sich schädli-
che Auswirkungen der Infektion erst Jahre später; zudem erlangt der Ge-
schädigte mitunter erst viele Jahre danach Kenntnis von dem Ereignis, bei
dem er sich die Infektion zugezogen hat. Zu beachten ist, dass die lange
30-jährige Frist taggenau zu berechnen ist, die Ultimo-Regel also nicht
gilt.65

Verjährung tritt ein, wenn eine der beiden Fristen überschritten ist, die
kurze oder die lange.

IV.

63 BGH 17.10.2007, VI ZR 423/16, NJW 2018, 1242, 1248 Rn 49.
64 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 316.
65 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 20.
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Besonderheiten im ProdHG und StVG

ProdHG

Für Ansprüche nach dem ProdHG gelten in § 12 ProdHG Besonderhei-
ten:66 Für die kurze 3-jährige Frist ist gemäß § 12 Abs 1 ProdHG auf den
Tag der Kenntnis der anspruchsbegründenden Tatsachen sowie der Person
des Ersatzpflichtigen abzustellen. Die Frist beginnt taggenau, nicht mit
dem 31.12. des betreffenden Jahres. Der Kenntnis steht jede Form der
Fahrlässigkeit, auch die leichte gleich, also nicht bloß die grobe wie in
§ 199 Abs 1 Z 2 BGB. Nach dem Ende der Verhandlungen gibt es gemäß
§ 12 Abs 2 ProdHG keine Nachfrist – wie die 3-monatige gemäß § 203
BGB. Auch wegen Personenschäden erlischt der Anspruch gemäß § 13
ProdHG 10 Jahre ab Inverkehrbringen des Produkts.

StVG

Gemäß § 15 StVG kommt es zur Verwirkung des Anspruchs, wenn der Ge-
schädigte den Unfall nicht innerhalb von 2 Monaten dem Ersatzpflichti-
gen angezeigt hat. Die Verwirkung ist von Amts wegen zu beachten und
führt zum Verlust des Anspruchs. Der Anspruchsteller hat aber eine Exkul-
pationsmöglichkeit nach § 15 S 2 StVG, wenn der Versicherer auf andere
Weise, etwa durch den eigenen Versicherungsnehmer, von dem Unfall er-
fahren hat oder die Anzeige aus nicht zu vertretenden Umständen nicht er-
folgt ist.67 Nicht zu vertreten ist der unterbliebene Zugang der Anzeige,
wenn diese auf dem Postweg verloren gegangen ist oder der Verletzte so
krank war, dass er zur Anzeige nicht in der Lage war. Die Anzeige ist nicht
formbedürftig, daher kann sie auch per Mail erfolgen. Anzuzeigen nur der
Unfall, nicht der Umfang des Schadens.68 Die Beweislast, dass Verwirkung
eingetreten ist, liegt beim Ersatzpflichtigen.69

E.

I.

II.

66 Näheres bei Luckey Rn 488 ff.
67 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 28.
68 Geigel/Bacher Kap 11 Rn 66.
69 Geigel/Bacher Kap 11 Rn 68.
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Anspruchskonkurrenz

Bedeutsam ist, dass es sowohl zum Anspruch nach dem ProdHG als auch
dem StVG konkurrierende Ansprüche nach dem Deliktsrecht des BGB
gibt, für die diese Restriktionen nicht gelten.

Die Kategorien Neubeginn und Hemmung

Bedeutsam sind nicht nur Beginn und Länge der Frist, sondern auch
Umstände und Maßnahmen, die sich auf den Lauf der Verjährungsfrist
auswirken. Zwei besonders bedeutsame Begriffe sind der Neubeginn der
Verjährungsfrist sowie deren Hemmung:

Die Hemmung bewirkt, dass der weitere Lauf der Verjährung angehal-
ten wird (§ 209 BGB). Voraussetzung dafür ist, dass die Verjährung bereits
begonnen hat.70 Mit Wegfall der Hemmung läuft die Verjährungsfrist zu
dem Zeitpunkt weiter, zu dem der Hemmungsgrund ein Weiterlaufen der
Verjährungsfrist bewirkt hat. Meist ist zusätzlich angeordnet, dass der
Gläubiger noch einen angemessenen Mindestzeitraum zur Verfügung hat,
um Klage erheben zu können. Diese Frist ist meist kurz bemessen, weil
sich der Gläubiger ohnehin schon mit der Durchsetzbarkeit des Anspruchs
beschäftigt hat. Ein solcher Mindestzeitraum soll ihn davor bewahren, dass
er nach Wegfall des Hemmungsgrundes nur mehr eine theoretische Chan-
ce zur Klageeinbringung hätte, wenn der Hemmungsgrund erst wenige
Tage vor Ablauf der Verjährungsfrist wirksam geworden ist. Prototypi-
sches Beispiel ist die Hemmung bei Führen von Vergleichsverhandlungen,
solange diese laufen. Die Frist, die nach Wegfall des Hemmungsgrundes
jedenfalls noch zur Verfügung steht, beträgt nach § 203 S 2 BGB 3 Monate.

Der Neubeginn bewirkt, dass die Verjährung der Forderung wieder neu
zu laufen beginnt; und zwar unabhängig davon, wie viel Zeit bis dahin
verstrichen ist. Prototypisches Beispiel ist das schlichte Anerkenntnis ge-
mäß § 212 Abs 1 Z 1 BGB. Mitunter kommt es zu Überlappungen derge-
stalt, dass der eine und der andere Tatbestand gegeben ist, der sich auf die
Verjährung auswirkt. Das ist bedeutsam, weil die Rechtsfolgen unter-
schiedlich weitreichend sind. Sowohl für Hemmung als auch Neubeginn
trägt der Anspruchsteller die Beweislast.71

III.

F.

70 BGH VI ZR 386/16, NJW 2017, 3144.
71 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 392.
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Bei den Maßnahmen, die dem Anspruchsteller zur Verfügung stehen,
um den Ablauf der Verjährungsfrist zu vermeiden, ist zu unterscheiden
zwischen außergerichtlichen und gerichtlichen Schritten:

Außergerichtliche Einflussnahme auf die Verjährung

Führen von Vergleichsverhandlungen gemäß § 203 BGB

Rechtsfolge: Hemmung während der Verhandlungen
Führen die Parteien Vergleichsverhandlungen, ist die Verjährungsfrist ge-
mäß § 203 BGB während der Verhandlungen gehemmt. Verhandlungen
sollen nicht unter dem Druck einer ablaufenden Verjährungsfrist geführt
werden müssen.72 Im Ergebnis führt das dazu, dass sich die Verjährungs-
frist um den Zeitraum der Hemmung verlängert. Das gilt freilich nur un-
ter der Voraussetzung, dass die Verjährungsfrist schon zu laufen begonnen
hat.73 Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt gemäß § 199 Abs 1 BGB
mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden und der An-
spruchsinhaber Kenntnis über die anspruchsbegründenden Umstände er-
langt hat. Führen die Parteien im Jahr der Zufügung der Verletzung Ver-
handlungen und beenden sie diese noch im gleichen Jahr, haben die Ver-
handlungen keinen Einfluss auf die 3-jährige Verjährungsfrist, weil diese
noch nicht zu laufen begonnen hat. Soweit sie im Folgejahr fortgeführt
werden, kommt es zu einer Hemmung im Ausmaß des Zeitraums, in dem
sie im Folgejahr geführt werden.74 Die Hemmung tritt ein mit Zugang des
Anspruchsschreibens des Geschädigten gegenüber dem Ersatzpflichtigen,75

auch wenn es zur Hemmung nach § 203 BGB nur dann kommt, wenn sich
der Ersatzpflichtige darauf einlässt.

Abgrenzung zum pactum de non petendo gemäß § 205 BGB –
Stillhalteabkommen

Zu unterscheiden ist zwischen dem pactum de non petendo (Stillhalteab-
kommen) und dem Führen von Vergleichsverhandlungen. Die Parteien

G.

I.

1.

2.

72 BGH 25.4.2017, VI ZR 386/16, NJW 2017, 3144 Rn 17.
73 BGH 25.4.2017, VI ZR 386/16, NJW 2017, 3144 Rn 13: Schon nach dem Sprach-

verständnis kann eine Frist nur angehalten werden, wenn sie bereits zu laufen be-
gonnen hat.

74 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 415.
75 Küppersbusch/Höher Rn 808; Geigel/Bacher Kap 11 Rn 32.
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können vereinbaren, den Ausgang eines präjudiziellen Prozesses oder die
gesundheitliche Entwicklung beim Verletzten oder die Durchsetzung des
Anspruchs gegenüber einem Dritten abzuwarten.76 Rechtsfolge des Still-
halteabkommens ist, dass der Schuldner vorläufig die Leistung verweigern
kann und der Gläubiger den Anspruch während dieser Phase nicht ge-
richtlich weiterverfolgen darf. Für den Gläubiger hat das Stillhalteabkom-
men den Vorteil, dass er während der Dauer nicht für den Fortgang der
Verhandlungen sorgen muss. Für den Schuldner bringt das die Sicherheit,
dass er während dieser Phase nicht mit Aussicht auf Erfolg gerichtlich in
Anspruch genommen werden kann.77

Führen von und Einlassen in Vergleichsverhandlungen gemäß § 203 BGB
Der Hemmungsgrund des Führens von Vergleichsverhandlungen hat zur
Voraussetzung, dass der Gläubiger einen Anspruch erhebt und sich der
Schuldner auf einen Meinungsaustausch einlässt. Der Begriff Verhandlung
ist dabei weit auszulegen.78 Im Zweifel ist der gesamte Lebenssachverhalt
erfasst,79 bei einem Haftpflichtversicherer auch über die Deckungssumme
hinaus.80 Da sich der Ersatzpflichtige in Vergleichsverhandlungen gar
nicht einlassen muss, kann er diese auf bestimmte Schadensposten oder
einen betraglichen Umfang begrenzen. Das muss freilich deutlich zum
Ausdruck kommen.81 Schließen die Parteien einen Widerrufsvergleich
und kommt es innerhalb der Frist zu einem Widerruf durch eine Partei,
zählt auch der Zeitraum zwischen Abschluss und Widerruf des Vergleichs
zu den geführten Verhandlungen mit der Folge, dass es auch insoweit zu
einer Hemmung kommt.82

Verhandlungen sind schon dann anzunehmen, wenn es zu einem ernst-
haften Meinungsaustausch kommt, sofern der Schuldner einen solchen
nicht sofort ablehnt.83 Maßgeblich ist der Empfängerhorizont des Gläubi-
gers: Vergleichsverhandlungen sind schon dann gegeben, wenn der
Schuldner den Eindruck erweckt, er lasse sich auf eine inhaltliche Erörte-
rung der Berechtigung von Ersatzansprüchen ein. Nicht erforderlich ist,

3.

76 Greger, in: Greger/Zwickel 24.88.
77 Geigel/Bacher Kap 11 Rn 43.
78 Luckey Rn 514.
79 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 418.
80 Greger, in: Greger/Zwickel 24.53.
81 Luckey Rn 517.
82 BGH 4.5.2005, VIII ZR 93/04, NJW 2005, 2004: Widerruf eines Vergleichs wegen

Schönheitsreparaturen bei einem Mietvertrag.
83 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 52.
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dass Vergleichsbereitschaft signalisiert wird.84 Mitunter wird aber ein sehr
strenger Maßstab angelegt. Bei einem Regressanspruch nach § 110 SGB VII
wurde die Äußerung des Geschäftsführers des Ersatzpflichtigen, man möge
das (Straf-)Verfahren gegen den Arbeitnehmer abwarten und die Haft-
pflichtversicherung werde später bekannt gegeben, als nicht ausreichend
für das Einlassen in Vergleichsverhandlungen angesehen,85 was mE unge-
bührlich streng ist. Jedenfalls hätte man darin ein pactum de non petendo
sehen können.

Eine zu vage Ausdrucksweise des Anspruchstellers kann kontraproduk-
tiv sein. Wenn der Sachbearbeiter eines Sozialversicherungsträgers beim
Ersatzpflichtigen anfragt, wer der Haftpflichtversicherer sei, weil er die
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen zu prüfen habe, wurde
darin keine Anspruchserhebung gesehen, weil letztere erst geprüft werden
sollte.86

Das Führen von Vergleichsverhandlungen setzt aber ein Mindestverhal-
ten des Ersatzpflichtigen voraus. Wenn dieser nicht antwortet, lässt er sich
in Verhandlungen naturgemäß nicht ein. Wenn er lediglich den Zugang
des Anspruchschreibens bestätigt, gilt Entsprechendes.87 Auch bei einer
Ablehnung jeglichen Ersatzanspruchs liegt keine Einlassung vor. So ist
es auch, wenn auf Anfrage des Anspruchstellers nach dem Haftpflichtver-
sicherer der Ersatzpflichtige diesen zwar bekannt gibt, aber ausdrücklich
hinzufügt, zu Grund und Höhe keine Erklärung abzugeben.88

Rechtssicherheit kann der Anspruchsteller dadurch erzielen, dass er
einerseits den erhobenen Anspruch mitsamt dem Lebenssachverhalt mög-
lichst präzise umschreibt und andererseits sich vom Ersatzpflichtigen be-
stätigen lässt, dass dieser den Anspruch nicht kategorisch ablehnt, sondern
dessen Berechtigung prüfen werde. Darauf hat der Anspruchsteller zwar
keinen Anspruch; wenn der Ersatzpflichtige eine solche Erklärung verwei-
gert, weiß der Anspruchsteller aber, dass die Hemmung der Verjährung
des Anspruchs wegen Vergleichsverhandlungen auf tönernen Füßen steht
und der Anspruchsteller gerichtliche Schritte zur Abwendung der Verjäh-

84 Küppersbusch/Höher Rn 808.
85 BGH 8.12.2015, VI ZR 37/15, NJW-RR 2016, 856, 859 Rn 21; gegenteilig BGH

26.9.2006, VI ZR 124/05, NJW 2007, 64, 65 Rn 6: Ausreichend, wenn der Rechts-
anwalt des Ersatzpflichtigen antwortet, er werde mitteilen, wie die weitere Vertre-
tung erfolge.

86 BGH 8.12.2015, VI ZR 37/15, NJW-RR 2016, 856, 859 Rn 21; Geigel/Bacher Kap
11 Rn 32.

87 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 52; Greger, in: Greger/Zwickel 24.51.
88 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 416.
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rung unternehmen muss, die nicht von der Mitwirkung des Ersatzpflichti-
gen abhängig sind.

Ende
Verhalten einer der beiden Parteien

Bedeutsam ist nicht nur, durch welches Verhalten das Führen von Ver-
gleichsverhandlungen und damit der Beginn der Hemmung ausgelöst
wird, sondern ebenso, durch welches die Hemmung beendet wird. Trägt
der Anspruchsteller die Beweislast für den Beginn der Verhandlungen als
eine ihm günstige Tatsache, ist es bei der Beendigung gerade umgekehrt:
Beweisbelastet ist der Ersatzpflichtige.89 In aller Regel wird es der Ersatz-
pflichtige sein, der die Verhandlungen beendet. Denkbar ist aber auch ein
Abbruch durch den Anspruchsteller, wenn dieser auf Erfüllung seiner For-
derung in vollem Umfang beharrt und das weitere Gespräch verweigert.90

Ein Ende der Hemmung tritt aber nur ein durch ein eindeutiges Ver-
halten des Ersatzpflichtigen, das jeden Zweifel an der Ablehnung weite-
rer Forderungen ausschließt.91 Das ist insbesondere dann nicht gegeben,
wenn zwar der konkrete Anspruch abgelehnt wird, aber zugleich die Ge-
sprächsbereitschaft unter gewissen Bedingungen bekundet wird.92 Auch
die kommentarlose Ablehnung des letzten Vorschlags ist dafür zu wenig.93

Es muss vielmehr klar und eindeutig der Abbruch der Verhandlungen
zum Ausdruck gebracht werden.94 Das ist gegeben nach Ablehnung einer
Ersatzpflicht bei der Ausdrucksweise „es zu bedauern, keine günstigere
Mitteilung machen zu können“.95

Einschlafen von Vergleichsverhandlungen
Zu einem Ende der Hemmung der Verjährung kommt es auch durch das
Einschlafen von Verhandlungen. Das ist gegeben zu dem Zeitpunkt, zu
dem spätestens die Antwort von einer Seite zu erwarten gewesen wäre.96

Das kann je nach den Umständen der Gläubiger oder der Schuldner sein.97

4.
a)

b)

89 Luckey Rn 520.
90 Greger, in: Greger/Zwickel 24.56.
91 Küppersbusch/Höher Rn 810.
92 BGH 30.6.1998, VI ZR 260/97, NJW 1998, 2819, 2820.
93 Luckey Rn 518.
94 BGH 17.2.2004, VI ZR 429/02, NZV 2004, 239, 240.
95 BGH 8.11.2016, VI ZR 594/15, NJW 2017, 949 (M. Stürner) Rn 20.
96 Luckey Rn 519.
97 BGH 8.11.2016, VI ZR 594/15, NJW 2017, 949 (M. Stürner) Rn 25.
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Wenn der Schuldner erklärt, er müsse Einsicht nehmen in derzeit nicht
zugängliche Archivunterlagen und werde dann unaufgefordert weiter Stel-
lung nehmen, dann muss der Schuldner die Initiative ergreifen, wenn er
die Hemmung beenden will.98 Wenn indes der Schuldner erklärt, er wolle
nun endgültig Klarheit darüber erlangen, ob sein Abfindungsvergleich an-
genommen werde, dann muss der Gläubiger zeitnah reagieren.99 Mit dem
jeweiligen Zeitpunkt, zu dem die entsprechende Reaktion geboten gewe-
sen wäre, endet die Hemmung der Verjährung. Der Anspruch ist nach die-
sem Zeitpunkt aber jedenfalls noch 3 Monate durchsetzbar.100

Vereinbarung über die Verjährung bzw Verjährungsverzicht

Seit der Schuldrechtsreform ist es gemäß § 202 BGB möglich, dass die Par-
teien die Verjährungsfrist rechtsgeschäftlich verkürzen oder verlängern.
Dass dies nur bis zu 30 Jahren möglich ist, spielt in der Praxis keine Rolle.
Darüber hinaus kann der Schuldner einseitig einen zeitlich befristeten Ver-
jährungsverzicht abgeben.101 Hat er das getan, kann er diesen nicht einsei-
tig widerrufen;102 vielmehr ist er an diesen gebunden. Der von einem Haft-
pflichtversicherer abgegebene Verjährungsverzicht wirkt auch zu Lasten
des Versicherungsnehmers bzw Mitversicherten; allerdings soll dieser
durch die Deckungssumme begrenzt sein.103 Warum insoweit zwischen
dem Hemmungsgrund von Vergleichsverhandlungen und einem Verjäh-
rungsverzicht zu unterscheiden sein soll, leuchtet mE jedoch nicht ein.

Ein abgegebener Verjährungsverzicht hat auf die Verjährungsfrist kei-
nen Einfluss; allerdings stellt die Erhebung der Verjährungseinrede durch
den Schuldner während des Zeitraums des Verjährungsverzichts eine un-
zulässige Rechtsausübung dar.104 Das mag spitzfindig erscheinen, führt das
doch ebenso wie die vertragliche Verlängerung der Verjährungsfrist dazu,
dass die Einrede der Verjährung nicht zur Abweisung des Begehrens führt.

II.

98 Geigel/Bacher Kap 11 Rn 34a.
99 BGH 6.3.1990, VI ZR 44/89, NJW-RR 1990, 664, 665.

100 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 421; Geigel/Bacher Kap 11 Rn 35.
101 Dazu Windorfer, NJW 2015, 3329, der zwischen Verjährungsverzichtsvereinba-

rung und Verjährungsverzichtserklärung unterscheidet; unterschiedliche Rechts-
folgen sind damit indes nicht verbunden.

102 Greger, in: Greger/Zwickel 24.101; Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 455.
103 Küppersbusch/Höher Rn 813.
104 Geigel/Bacher Kap 11 Rn 61; Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 417.
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Bedeutsam ist, dass ungeachtet der Abgabe des Verjährungsverzichts die
Parteien in der Phase des Verjährungsverzichts Verhandlungen führen
können, die womöglich scheitern. Das bewirkt freilich, dass während des
Zeitraums, in dem die Verhandlungen geführt worden sind, die Verjäh-
rung gehemmt wurde, was zur Folge hat, dass sich im praktischen Ergeb-
nis die Verjährungsfrist um diesen Zeitraum der Hemmung verlängert.
Das kann deshalb bedeutsam sein, weil der Schuldner nach dem Tag, an
dem die Frist des Verjährungsverzichts endet, berechtigterweise die Verjäh-
rungseinrede erheben kann.105 Insoweit kann die Verlängerung der Ver-
jährungsfrist durch das Führen von Vergleichsverhandlungen und die da-
mit bewirkte Hemmung der Verjährungsfrist dem Anspruchsteller noch
ein weiteres – mitunter entscheidendes – Zeitfenster zur gerichtlichen An-
spruchsdurchsetzung eröffnen,106 ganz abgesehen davon, dass nach Weg-
fall des Hemmungsgrundes der Vergleichsverhandlungen dem Anspruch-
steller nach § 203 S 2 BGB immer noch ein Mindestzeitraum von 3 Mona-
ten zur Anspruchsdurchsetzung zur Verfügung steht.

Durch Abgabe eines Verjährungsverzichts wird auf die Einrede der Ver-
jährung bezüglich aller Ansprüche verzichtet, mögen sie auf eine einmali-
ge Leistung oder wiederkehrende Ansprüche gerichtet sein. Verjährungs-
rechtlich steht der Anspruchsteller dadurch sogar noch besser als bei
einem rechtskräftigen Feststellungsurteil, bei dem die Ansprüche auf wie-
derkehrende Leistungen gemäß § 197 Abs 2 BGB der kurzen 3-jährigen
Frist unterliegen. Will der Ersatzpflichtige diese Rechtsfolge vermeiden,
kann er erklären, dass die Wirkungen des Verjährungsverzichts nicht über
die Wirkungen eines Feststellungsurteils hinausgehen sollen.107 Da der
Schuldner gar keinen Verjährungsverzicht abgeben muss, ist es wirksam,
ihn in dieser Weise zu beschränken.

Anerkenntnis

Schlichtes Anerkenntnis nach § 212 Abs 1 Z 1 BGB
Ein Anerkenntnis des Schuldners ist gegeben bei jedem tatsächlichen Ver-
halten des Schuldners, aus dem sich dessen Bewusstsein vom Bestehen des

III.

1.

105 Greger, in: Greger/Zwickel 24.99; Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 454.
106 So in BGH 17.2.2004, VI ZR 429/02, NZV 2004, 239.
107 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 459.
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Anspruchs unzweideutig ableiten lässt.108 Ein Anerkenntnis dem Grunde
nach ist ausreichend.109 Im Zweifel bezieht es sich auf den gesamten erho-
benen Anspruch.110 Maßgeblich ist der Empfängerhorizont des Ersatzbe-
rechtigten. Ein wichtiger Anwendungsfall liegt in einer Teilzahlung des
Ersatzpflichtigen. Erbringt dieser Leistungen auf die erhobenen Schaden-
ersatzansprüche des Anspruchstellers, liegt darin ein Anerkenntnis, das mit
dem Tag, der dem Anerkenntnis folgt, somit der Gutschrift auf dem Konto
des Anspruchstellers, zu einem Neubeginn der Verjährungsfrist führt,111

auch wenn es sich um eine titulierte Forderung handelt.112 Voraussetzung
ist indes, dass zum Zeitpunkt der Zahlung noch keine Verjährung des be-
treffenden Anspruchs eingetreten war,113 wobei die kurze Verjährungsfrist
bei wiederkehrenden Ansprüchen besonders zu beachten ist. Der guten
Ordnung sollte der Ersatzpflichtige darauf hinweisen; diese Rechtsfolge
ergibt sich indes schon aus dem Gesetz.114

Die Wirkung eines Anerkenntnisses gilt bei Zahlungen eines Haft-
pflichtversicherers auch, soweit im Innenverhältnis der Versicherungsneh-
mer bzw Mitversicherte leistungspflichtig ist, weil ein Selbstbehalt verein-
bart ist oder die Deckungssumme überschritten wird.115 Die Vollmacht
des Haftpflichtversicherers deckt nämlich auch solche Schadensposten
ab. Wenn der Haftpflichtversicherer diese Rechtsfolge vermeiden möchte,
muss er ausdrücklich darauf hinweisen.116 Ausreichend für ein Anerkennt-
nis ist, wenn die Zahlung aufgrund einer Abfindungserklärung117 oder
vorbehaltlos nur für einen oder einzelne Schadensposten erfolgt,118 selbst
wenn der Schädiger zur Höhe Vorbehalte macht oder die Zahlung mit
dem Hinweis „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“ versieht.119 Sollte

108 BGH 2.12.2008, VI ZR 312/07, r+s 2009, 128, 130; 27.1.2015, VI ZR 87/14, VersR
2015, 636; Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 48; Küppersbusch/Höher Rn 800.

109 Greger, in: Greger/Zwickel 24.32.
110 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 49.
111 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 398; Greger, in: Greger/Zwickel 24.34.
112 BGH 2.12.2008, VI ZR 312/07, r+s 2009, 128, 130; Lemcke, in: Burmann/Jahnke,

Kap 8 Rn 403.
113 BGH 1.7.2014, VI ZR 391/13, VersR 2014, 1226 Rn 3; 27.1.2015, VI ZR 87/14,

VersR 2015, 636, 637; Küppersbusch/Höher Rn 799; Luckey Rn 549.
114 Luckey Rn 549.
115 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 402; Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 49.
116 BGH 11.10.2006, VI ZR 329/05, NJW 2007, 69, 70 Rn 21 f.
117 Küppersbusch/Höher Rn 820.
118 BGH 2.12.2008, VI ZR 312/07, r+s 2009, 128, 130: Jedenfalls dann, wenn aus-

schließlich Ersatzansprüche für Personenschäden geltend gemacht werden.
119 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 48; Küppersbusch/Höher Rn 800.
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der Haftpflichtversicherer diese Wirkung einschränken wollen, etwa nur
auf einen bestimmten Schadensposten beschränken wollen, muss er darauf
mit ausreichender Deutlichkeit hinweisen.

Kein Anerkenntnis ist gegeben bei einer Erklärung des Ersatzpflichti-
gen, man werde sich um die Sache kümmern, einem Vergleichsvorschlag
des Ersatzpflichtigen oder dessen Anfrage beim Geschädigten, mit wel-
chem Abfindungsbetrag der Anspruchsteller zufrieden wäre.120 Zu verwei-
sen ist darauf, dass bei Anerkenntnis der Einstandspflicht für einen Teil-
betrag oder eine Quote die Verjährungsfrist für den restlichen Anspruch
weiterläuft.121

Anerkenntnis mit Wirkung eines Feststellungsurteils
Das schlichte Anerkenntnis führt dazu, dass die Verjährungsfrist mit dem
dem Zugang folgenden Tag neu zu laufen beginnt. Möglich ist aber auch
ein urteils- oder titelersetzendes Anerkenntnis, also ein solches mit „Wir-
kung eines Feststellungsurteils“. Gibt der Ersatzpflichtige eine solche Er-
klärung ab, ist ein auf Feststellung gerichtetes Klagebegehren unzuläs-
sig;122 es fehlt dann am Rechtsschutzinteresse.123 Die Wirkungen sind je-
weils gleich: Für sämtliche bis dahin fällige Ansprüche wird eine 30-jähri-
ge Verjährungsfrist bewirkt,124 für künftig wiederkehrende Ansprüche ist
gemäß § 197 Abs 2 BGB die 3-jährige Frist zum Ende des Jahres der Fällig-
keit zu beachten.125

Vergleich

Bei einem Vergleich werden mitunter manche Schadensposten ausgeklam-
mert bzw vorbehalten. Darin ist bloß ein schlichtes Anerkenntnis nach
§ 212 Abs 1 Z 1 BGB zu sehen, das zu einem Neubeginn der Verjährungs-
frist führt;126 und zwar taggenau, nicht beginnend mit dem Ende des Jah-
res.127 Selbst wenn beide Parteien davon ausgegangen sind, dass ein künfti-

2.

IV.

120 Greger, in: Greger/Zwickel 24.33.
121 Greger, in: Greger/Zwickel 24.36.
122 OLG Hamm r+s 2010, 481, 482 Punkt 3; Luckey Rn 554.
123 Küppersbusch/Höher Rn 817; Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 410.
124 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 408 f.
125 Küppersbusch/Höher Rn 818.
126 Luckey Rn 551.
127 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 489.
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ger Folgeschaden möglicherweise später als 3 Jahre nach Abschluss des
Vergleichs bzw der aufgrund von diesem erfolgten Zahlung eintreten wer-
de, ist die Verjährungseinrede des Ersatzpflichtigen berechtigt, wenn der
Ersatzpflichtige weder einen Verjährungsverzicht erklärt noch ein titeler-
setzendes Anerkenntnis abgegeben hat.128 Ein Opferanwalt, der weder das
eine noch das andere einfordert, begeht einen anwaltlichen Kunstfehler,
ist er doch dem Klienten gegenüber zum sichersten Weg verpflichtet.129

Gerichtliche Rechtsverfolgungsmaßnahmen

Fehlt es an der Kooperationsbereitschaft des Ersatzpflichtigen, um eine in
Zukunft drohende Verjährung abzuwenden, ist der Anspruchsteller darauf
angewiesen, gerichtliche Schritte zu ergreifen.

Hemmung durch Klage

Zeitliche Dimension

Bringt der Anspruchsteller eine Klage ein, führt diese gemäß § 204 Abs 1 Z
1 BGB zu einer Hemmung, die gemäß § 204 Abs 2 BGB erst 6 Monate
nach der rechtskräftigen Entscheidung oder einer anderweitigen Beendi-
gung des eingeleiteten Verfahrens endet.130 Im Fall einer rechtskräftigen
Entscheidung wird das Begehren entweder abgewiesen oder diesem wird
stattgegeben; in letzterem Fall entsteht dann eine Judikatschuld, die ge-
mäß § 197 Abs 1 Z 3 BGB in 30 Jahren verjährt, sofern es sich nicht um
wiederkehrende Ansprüche handelt, die nach § 196 Abs 2 BGB in 3 Jahren
zum Ende des Jahres verjähren, in dem sie fällig geworden sind. Bedeut-
sam ist die in § 204 Abs 1 S 1 BGB angeordnete Hemmung somit nur für
Ausnahmefälle, wenn die Parteien das Verfahren nicht mehr betreiben.
Maßgeblich soll für den Lauf die letzte Verfahrenshandlung sein;131 folge-
richtig wäre es mE, wie bei den Vergleichsverhandlungen auf den – späte-

H.

I.

1.

128 BGH 26.5.1992, VI ZR 253/91, VersR 1992, 1091; 28.1.2003, VI ZR 263/02, NZV
2003, 225. Ohne Differenzierung zwischen beiden Maßnahmen Scholten, NJW
2018, 1302, 1303.

129 OLG Hamm 16.6.1998, 28 U 237/97, VersR 1999, 1495; Luckey Rn 558.
130 Geigel/Bacher Kap 11 Rn 55 f.
131 Küppersbusch/Höher Rn 811.
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ren – Zeitpunkt abzustellen, zu dem die letzte Verfahrenshandlung für die
gehörige Fortsetzung geboten gewesen wäre.

Maßgeblich für den Zeitpunkt der Hemmung ist grundsätzlich die Zu-
stellung der Klage an den Beklagten durch das Gericht gemäß § 253 Abs 1
ZPO.132 Wenn es aber zu einer Zustellung demnächst an den Beklagten
kommt, wird die Hemmung bereits zum Zeitpunkt der Einreichung bei
Gericht gemäß § 167 ZPO bewirkt,133 sofern die verspätete Zustellung der
Klage an den Beklagten nicht gemäß § 85 Abs 2 ZPO aus zu vertretenden
Umständen des Klägers erfolgt, weil er etwa die falsche Zustellanschrift
des Beklagten bekannt gegeben hat.134 Auf die Zulässigkeit der Klage
kommt es nicht an; es muss nur der Streitgegenstand genügend individua-
lisiert sein.135

Leistungsklage

Wird eine Leistungsklage erhoben, kommt es zu Hemmung nur bezüglich
des geltend gemachten Anspruchs. Der Umfang der Verjährungshem-
mung richtet sich nach dem Streitgegenstand der Klage.136 Wird nur ein
Teilbetrag eingeklagt, verjähren die nicht eingeklagten Ansprüche, sofern
nicht anderweitig Vorsorge gegen die Verjährung getroffen wurde.137 Mit-
unter übersehen werden von den Opferanwälten die Verzugs- und Prozess-
zinsen, die naturgemäß umso mehr ins Gewicht fallen, je länger die Regu-
lierung dauert.138 Wird ein Rentenanspruch mit Leistungsklage geltend ge-
macht, bewirkt diese auch die Hemmung der Verjährung in Bezug auf die
nach Anpassung des zukünftigen Rentenbegehrens wegen § 323 Abs 3
ZPO erhöhten Rententeile.139 Bei einem Schmerzensgeldanspruch ist in
Durchbrechung des Bestimmtheitserfordernis des § 253 Abs 2 ZPO ein un-
bezifferter Klageantrag möglich, der zur Hemmung der Verjährung des ge-
samten schlussendlich zuerkannten Betrags führt; auch die vom Kläger an-
zugebende Betragsvorstellung führt zu keiner Begrenzung der Hemmung

2.

132 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 64.
133 Geigel/Bacher Kap 11 Rn 45.
134 Greger, in: Greger/Zwickel 24.81.
135 Greger, in: Greger/Zwickel 24.66.
136 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 66; Küppersbusch/Höher Rn 811.
137 Greger, in: Greger/Zwickel 24.78.
138 OLG Düsseldorf 11.7.2017, 1 U 167/16, r+s 2017, 499 (Lemcke).
139 Greger, in: Greger/Zwickel 24.78.
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der Verjährung. Die Zinsen sind freilich auch bei einer Schmerzensgeld-
klage gesondert geltend zu machen.140

Feststellungsklage

Soweit ein Anspruch nicht bezifferbar ist, kann der Anspruchsteller eine
Feststellungsklage erheben. Deren Zulässigkeit und Begründetheit ist
schon dann gegeben, wenn Spätschäden nicht mit Sicherheit auszuschlie-
ßen sind; nur dann würde das Feststellungsinteresse nach § 256 ZPO feh-
len.141 Auch bei der Feststellungsklage kommt es für die Hemmungswir-
kung auf das Klagebegehren an. Grundsätzlich kommt es zur Hemmung
für alle von der Feststellungsklage umfassten Ansprüche, auch wenn sie
erst nach Rechtskraft des Feststellungsurteils fällig werden, sofern sich das
Begehren nicht nur auf manche Schadensposten bezieht, etwa nur materi-
elle Schäden oder nur das Schmerzensgeld.142

Eine Feststellungsklage in Bezug auf sämtliche Schäden ist zulässig,
wenn auch nur manche (zukünftige) nicht bezifferbar sind. Der Kläger ist
dann nicht gehalten, die im Laufe des Verfahrens bezifferbaren Schadens-
posten mit Leistungsklage zu begehren.143 Das Feststellungsurteil führt ge-
mäß § 197 Abs 1 Z 3 BGB zu einer Verjährungsfrist von 30 Jahren, sofern
es sich nicht um wiederkehrende Ansprüche gemäß 197 Abs 2 BGB han-
delt. Nach Ablauf der 30-jährigen Verjährungsfrist muss der Anspruchstel-
ler zur Abwendung der Verjährung abermals eine Feststellungsklage ein-
bringen. Das ist in der Praxis vor allem dann bedeutsam, wenn es um An-
sprüche von Kindern geht, die sehr weit in die Zukunft reichen.144

Die gegenüber der Klage gleich behandelten Rechtsverfolgungsmaßnahmen
§ 204 Abs 1 BGB behandelt gewisse prozessuale Schritte des Anspruchstel-
lers wie eine Klage. Für die Regulierung von Personenschäden besonders
bedeutsam sind die folgenden: Bei der Streitverkündung nach § 204 Abs 1
Nr. 6 BGB wird zutreffend darauf hingewiesen, dass es wie bei der Klage
zu einer Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Einreichung bei Gericht

3.

II.

140 OLG Düsseldorf 11.7.2017, 1 U 167/16, r+s 2017, 499 (Lemcke).
141 Luckey Rn 1269; Arz, NJW 2020, 3364, 3366 Rn 22.
142 Greger, in: Greger/Zwickel 24.78.
143 BGH 19.4.2016, VI ZR 506/14 NJW-RR 2016, 759 Rn 6; Luckey Rn 531.
144 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 382.
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kommt, wenn die Zustellung demnächst erfolgt.145 Die Einschränkung,
dass die Streitverkündung nur dann verjährungshemmende Wirkung ha-
ben soll, wenn sie gemäß § 72 ZPO zulässig ist,146 ist indes wenig folgerich-
tig, kommt es doch darauf auch bei der Klage gerade nicht an.

Beim Antrag auf Prozesskostenhilfe gemäß § 204 Abs 1 Nr. 14 BGB ist es
ausreichend, dass die Parteien und die von der Hemmung zu erfassenden
Ansprüche individualisierbar begründet werden.147 Wie bei Einbringung
einer Klage erfolgt gemäß § 167 ZPO eine Rückwirkung auf den Zeit-
punkt der Einreichung.148 Nicht erforderlich ist, dass der Antrag auf Pro-
zesskostenhilfe dem Gegner zugeht; ausreichend ist, dass das Gericht die
Bekanntgabe an den Gegner veranlasst.149 Wenig nachvollziehbar ist mE,
warum der Antrag des Anspruchstellers auf Deckung aus seiner Rechts-
schutzversicherung bei Mitteilung an den Ersatzpflichtigen nicht die glei-
che Wirkung hat, handelt es sich doch funktional um vergleichbare Schrit-
te; und im einen wie im anderen Fall wird für den Ersatzpflichtigen deut-
lich, dass der Anspruchsteller mit der Verfolgung des Anspruchs nicht säu-
mig ist.

Erwähnenswert ist schließlich die Geltendmachung des Anspruchs im
Strafverfahren gemäß § 404 Abs 2 StPO im Rahmen des Adhäsionsverfah-
rens.

Besonderheiten bei Geltendmachung eines Anspruchs gegen den Kfz-
Haftpflichtversicherer nach § 115 VVG

Bei Kfz-Unfällen steht dem Geschädigten gemäß § 115 Abs 1 Z 1 VVG ein
Direktanspruch (action directe) gegen den Kfz-Haftpflichtversicherer zu,
aus dem sich auch in verjährungsrechtlicher Sicht – jedenfalls zum Teil –
günstigere Regeln für den Geschädigten ergeben.150 Im Ausgangspunkt
unterliegt der Schadenersatzanspruch gegen den Kfz-Haftpflichtversicherer
der gleichen Verjährungsfrist wie der gegen den Schädiger, also den Versi-
cherungsnehmer oder den Mitversicherten.151 Nach § 115 Abs 2 S 2 VVG
ist aber eine Maximalfrist von 10 Jahren nach Schadenseintritt zu beach-
ten; diese läuft zwar unabhängig von der Kenntnis des Anspruchstellers

I.

145 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 69.
146 Luckey Rn 539; Greger, in: Greger/Zwickel 24.73.
147 Greger, in: Greger/Zwickel 24.77.
148 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 71.
149 Geigel/Bacher Kap 11 Rn 50.
150 Greger, in: Greger/Zwickel 24.40.
151 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 319.
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von den anspruchsbegründenden Umständen sowie der Person des Schädi-
gers,152 allerdings nicht wie bei der 30-jährigen Frist gemäß § 199 Abs 2
BGB ab der Pflichtverletzung, sondern ab dem Schadenseintritt.

Die Verjährung des Anspruchs gegen den Schädiger ist davon nicht be-
troffen, sieht man davon ab, dass die Verjährung betreffende Maßnahmen
gegenüber dem Kfz-Haftpflichtversicherer gemäß § 115 Abs 2 S 4 VVG
auch für und gegen den Schädiger, den Versicherungsnehmer bzw Mitver-
sicherten, wirken. Letztendlich wirkt sich die Begrenzung der Verjährung
auf 10 Jahre nicht aus, solange der Anspruch gegen den Schädiger nicht
verjährt ist, weil der Anspruchsberechtigte zur Durchsetzung des An-
spruchs gegen den Schädiger dessen Deckungsanspruch gegen den Kfz-
Haftpflichtversicherer pfänden und einlösen kann.153

Anforderungen an die erstmalige Anmeldung des Anspruchs gemäß § 115 Abs
2 S 3 VVG für die Auslösung der Hemmung

Am bedeutsamsten ist, dass durch den Zugang der erstmaligen Anmel-
dung der Ansprüche beim Kfz-Haftpflichtversicherer nach § 115 Abs 2 S 3
VVG die Verjährung bis zum Zeitpunkt des Zugangs einer abschließenden
Entscheidung des Kfz-Haftpflichtversicherers in Textform gehemmt ist,154

was auch zu Lasten des Versicherungsnehmers bzw Mitversicherten, sogar
bei Überschreiten der Deckungssumme,155 wirkt.156 Bei einem Unfall im
Ausland ist eine solche Meldung beim Schadensregulierungsbeauftragten
möglich.157 Damit die Anmeldung eine solche Hemmung auslöst, dafür
sind die Anforderungen sehr gering.158 Es muss lediglich deutlich werden,
dass Ansprüche aus dem Unfallereignis erhoben werden;159 die einzelnen
Ansprüche müssen aber weder näher bezeichnet noch beziffert werden.160

Sogar die Bekanntgabe eines Sachschadens wurde für die Hemmung der
Verjährungsfrist für die Ansprüche aus Personenschäden beim gleichen

I.

152 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 377.
153 Küppersbusch/Höher Rn 806.
154 Greger, in: Greger/Zwickel 24.40.
155 BGH 16.12.1984, III ZR 208/82, VersR 1984, 441; Greger, in: Greger/Zwickel

24.44.
156 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 51; Geigel/Bacher Kap 11 Rn 42; Lemcke, in: Bur-

mann/Jahnke, Kap 8 Rn 430.
157 Greger, in: Greger/Zwickel 24.42.
158 Luckey Rn 541; Geigel/Bacher Kap 11 Rn 38.
159 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 77.
160 Greger, in: Greger/Zwickel 24.41.
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Unfall für ausreichend angesehen;161 desgleichen die Anmeldung der An-
sprüche eines Hinterbliebenen für die der anderen.162 Die Anmeldung
muss aber von dem/den Geschädigten erfolgen; eine Schadensanzeige
durch den Versicherungsnehmer oder Mitversicherten bewirkt keine Hem-
mung, es sei denn, der Anspruch des Geschädigten wird auf diese Weise
weitergeleitet.163

Ende der Hemmung durch abschließende Entscheidung des Versicherers
gemäß § 115 Abs 2 S 3 VVG

Die Entscheidung des Kfz-Haftpflichtversicherers muss in Textform gemäß
§ 126b BGB ergehen. Die Erfüllung offener Forderungen durch Zahlung
genügt nicht.164 An das Vorliegen einer Entscheidung des Kfz-Haftpflicht-
versicherers werden strenge Anforderungen gestellt,165 die über ein Aner-
kenntnis, das zum Neubeginn der Verjährung führt, hinausgehen.166 Sie
muss erschöpfend, umfassend und endgültig sein.167 Sie kann negativ oder
positiv ausfallen. Im Fall einer positiven Entscheidung muss für den An-
spruchsteller Klarheit darüber gegeben sein, dass künftige Forderungen
freiwillig bezahlt werden, sofern die Höhe ausreichend belegt wird. Das ist
nicht gegeben, wenn der Anspruch vom Kfz-Haftpflichtversicherer nur
dem Grunde nach anerkannt wird. Möglich ist auch eine abschließende
Entscheidung zu einzelnen Schadensposten, etwa bloß zum Schmerzens-
geld, was zur Folge hat, dass die Hemmung für die materiellen Schäden
weiterhin gegeben ist.168

Es muss nicht unbedingt eine einseitige Erklärung des Kfz-Haftpflicht-
versicherers gegeben sein, auch ein Abfindungsvergleich kann die Hem-
mung beenden.169 Ein Teilvergleich führt zur Beendigung der Hemmung
für die davon erfassten Schadensposten. In einer älteren Entscheidung hat

II.

161 OLG München 6.10.2000, 21 U 3623/00, VersR 2001, 230.
162 BGH 12.6.1979 VI ZR 192/78, VersR 1979, 915: Anmeldung der Ansprüche der

Witwe wirkt auch für die minderjährigen Kinder; Küppersbusch/Höher Rn 803.
163 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 77.
164 Greger, in: Greger/Zwickel 24.46.
165 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 79.
166 BGH 14.3.2017, VI ZR 226/16, NJW 2017, 2271, 2272 (Voit) Rn 12.
167 Küppersbusch/Höher Rn 804; Geigel/Bacher Kap 11 Rn 40.
168 OLG Düsseldorf 20.12.2004, 1 U 116/04, NJW-RR 2005, 819.
169 BGH 29.1.2002, VI ZR 230/01, NJW 2002, 1878, 1880; Lemcke, in: Burmann/

Jahnke, Kap 8 Rn 483.
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das der BGH170 auch in Bezug auf vorbehaltene Ansprüche angenommen,
weil insoweit keine weitere Entscheidung des Kfz-Haftpflichtversicherers
zu erwarten war mit der Folge, dass der Anspruchsteller Maßnahmen er-
greifen hätte müssen, um den Eintritt der Verjährung zu vermeiden.171

In einer neueren Entscheidung172 hat der BGH jedoch strengere Maßstä-
be angelegt: Selbst soweit Ansprüche noch nicht angemeldet worden sind,
aber mit Händen zu greifen waren, muss der Kfz-Haftpflichtversicherer
auch zu diesen Stellung beziehen, um ein Ende der Verjährungshemmung
zu bewirken. Ein tragendes Argument war dabei, dass es der Kfz-Haft-
pflichtversicherer in der Hand habe, die Verjährung durch eine formwah-
rende und eindeutige Erklärung wieder in Lauf zu setzen.173 Was ansons-
ten vom Anspruchsteller verlangt wird, wird im Kontext des § 115 Abs 2 S
3 VVG dem Kfz-Haftpflichtversicherer auferlegt, nämlich für Rechtsklar-
heit in Bezug auf die Verjährung zu sorgen. Dieser Hemmungsgrund hat
für den Anspruchsteller gegenüber dem bei Führen von Vergleichsver-
handlungen den Vorzug, dass ihn keine Obliegenheit zur Abwendung der
Verjährung treffen und es insoweit auch nicht zum Weiterlaufen der Ver-
jährung durch Einschlafen-lassen der Vergleichsverhandlungen kommen
kann, sondern ausschließlich auf das Verhalten des Kfz-Haftpflichtversi-
cherers abgestellt wird.174 Zweifel gehen zu dessen Lasten.175

Besonderheiten beim Anspruchsübergang nach § 116 SGB X und § 86 VersVG
bzw § 6 EFZG

Die Verjährung von Regressansprüchen der Sozialversicherungsträger wer-
den in nachfolgenden Beiträgen im Detail behandelt. An dieser Stelle
kann es daher nur um die Darstellung von Grundsätzen sowie die Heraus-
arbeitung von Unterschieden zum Anspruchsübergang nach § 86 VVG
bzw § 6 EFZG gehen. Der fundamentale Unterschied besteht darin, dass
nach § 116 SGB X jedenfalls bei Bestehen eines Sozialversicherungsverhält-

J.

170 BGH 29.1.2002, VI ZR 230/01, NJW 2002, 1878, 1880 f: Vorbehalt bloß erst in
Zukunft möglicher Schäden.

171 AA OLG Frankfurt 17 U 15/01, r+s 2002, 201, 202 (Lemcke); Greger, in: Gre-
ger/Zwickel 24.48: Teilvergleich, der Zukunftsschäden ausklammert, beendet
Hemmung nicht.

172 BGH 14.3.2017, VI ZR 226/16, NJW 2017, 2271, 2272 (Voit) Rn 13.
173 BGH 14.3.2017, VI ZR 226/16, NJW 2017, 2271, 2272 (Voit) Rn 16.
174 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 476.
175 Küppersbusch/Höher Rn 804.
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nisses in Bezug auf sachlich kongruente Leistungen der Ersatzanspruch im
Zeitpunkt der Unfallverletzung auf den Sozialversicherungsträger über-
geht,176 während es nach § 86 VVG sowie § 6 EFZG zu einem Rechtsüber-
gang erst mit Erbringung der Leistung kommt. Soweit im Unfallzeitpunkt
kein Sozialversicherungsverhältnis bestand bzw es zu einem Wechsel des
Versicherungsträgers kommt, sind Besonderheiten zu beachten. Für das
Verjährungsrecht gilt der Grundsatz, dass Hemmungsgründe bzw die Be-
wirkung des Neubeginns der Verjährung nur zwischen den jeweiligen Par-
teien Wirkungen entfalten.177

Ein Rechtsübergang nach § 116 SGB X führt dazu, dass der zunächst
einheitliche Anspruch in zwei Teilansprüche aufgespalten wird, nämlich
den Direktanspruch des Verletzten und den Regressanspruch des Sozial-
versicherungsträgers. Diese haben ein getrenntes Schicksal, auch in Bezug
auf das Verjährungsrecht.178 Die bedeutsamste Auswirkung ist, dass für
den Beginn der Verjährungsfrist die Kenntnis des zuständigen Sachbear-
beiters der Regressabteilung maßgeblich ist, was zur Folge hat, dass die
Verjährung des Regressanspruchs häufig zu einem viel späteren Zeitpunkt
beginnt.179

Bei einem Anspruchsübergang nach § 86 VVG bzw § 6 EFZG gilt der
zessionsrechtliche Grundsatz der §§ 412, 404 BGB, wonach die Rechtsposi-
tion des Schuldners, der sich gegen die Abtretung nicht zur Wehr setzen
kann, nicht verschlechtert werden darf.180 Das bedeutet, dass der (Le-
gal-)Zessionar den auf ihn übertragenen Anspruch auch verjährungsrecht-
lich so erlangt, wie er beim Zedenten, in concreto dem unmittelbar Ge-
schädigten, bestanden hat: Ist der Anspruch im Zeitpunkt des Rechtsüber-
gangs bereits verjährt, gilt das auch für den Zessionar.181 Dieser muss sich
die Kenntnis des Verletzten zurechnen lassen mit der Folge, dass die Ver-
jährungsfrist ab dem 31.12. des betreffenden Jahres zu laufen beginnt.182

176 BGH 24.4.2012, VI ZR 329/10, VersR 2012, 924, 925 Rn 9; BGH 1.7.2014, VI ZR
391/13, VersR 2014, 1226, 1227 Rn 11.

177 So zur Hemmung wegen Vergleichsverhandlungen nach § 203 BGB BGH
1.7.2014, VI ZR 391/13, VersR 2014, 1226, 1228 Rn 25.

178 Greger, in: Greger/Zwickel 24.54: Keine Auswirkungen der Verhandlungen des
Verletzten mit Ersatzpflichtigem; 24.79: Ebenso keine Hemmung durch Klage
des Verletzten.

179 BGH 28.2.2012, VI ZR 9/11, r+s 2012, 304 (Lemcke) Rn 9; 17.4.2012, VI ZR
108/11, NZV 2013, 25 (Küppersbusch) Rn 10; Küppersbusch/Höher Rn 792.

180 BGH 1.7.2014, VI ZR 391/13, VersR 2014, 1226, 1228 Rn 20.
181 BGH 24.4.2012, VI ZR 329/10, VersR 2012, 924; 926; Geigel/Bacher Kap 11

Rn 24.
182 Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 46; Greger, in: Greger/Zwickel 24.18.
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Die vom Zedenten geführten Vergleichsverhandlungen kommen ihm
insoweit zugute, als sie eine Hemmung vom Zeitpunkt der Aufnahme bzw
des Sich-Einlassens in die Verhandlungen durch den Schuldner bis zum
Zeitpunkt des Rechtsübergangs bewirkt haben. Eine weitere Hemmung
nach § 203 BGB ist davon abhängig, dass der Zessionar die Verhandlungen
fortführt.183 Eine durch die Anmeldung beim Kfz-Haftpflichtversicherer
bewirkte Hemmung nach § 115 Abs 2 S 3 VVG kommt auch dem Zessio-
nar zugute, bis der Kfz-Haftpflichtversicherer eine abschließende Erklä-
rung gegenüber dem Zessionar abgibt.184 Ein dem Zedenten gegenüber er-
klärtes Anerkenntnis wirkt bei nachfolgendem Rechtsübergang auch zu-
gunsten des Zessionars.185 Hat der Zedent bereits eine rechtskräftige Ent-
scheidung erwirkt, kommt es zu einer Rechtskrafterstreckung auf den
Rechtsnachfolger nach § 325 ZPO.186 Ein gegenüber dem Zedenten erklär-
ter Verjährungsverzicht wirkt zugunsten des Zessionars nur, wenn dieser
vor dem Zeitpunkt des Rechtsübergangs ausgesprochen wurde.187 Auf
einen nach diesem Zeitpunkt gegenüber dem Zedenten erklärten Verjäh-
rungsverzicht des Ersatzpflichtigen kann sich der Zessionar aber nicht be-
rufen.188

Ist die Leistungspflicht eines Sozialversicherungsträgers vom Bestehen
eines Sozialversicherungsverhältnisses abhängig, das zur Zeit der Unfall-
verletzung noch nicht bestand, kommt es zum Anspruchsübergang erst
mit späterer Begründung des Sozialversicherungsverhältnisses. Das hat
nicht nur zur Folge, dass der Sozialversicherungsträger Verfügungen des
Verletzten im Weg des Abschlusses eines Vergleichs mit dem Haftpflicht-
versicherer, was zur Vereitelung seines Regressanspruchs führt, hinneh-
men muss; auch hinsichtlich der Verjährung kommt es auf die Person
des Verletzten an.189 Bei Wechsel des Sozialversicherungsträgers muss der
Rechtsnachfolger die Ersatzforderung – auch in Bezug auf den Status der
Verjährung – in dem Zustand übernehmen, wie sie im Zeitpunkt des
Rechtsübergangs an den ersten Sozialversicherungsträger bestand.190

183 Geigel/Bacher Kap 11 Rn 36.
184 Küppersbusch/Höher Rn 795.
185 Greger, in: Greger/Zwickel 24.35.
186 Greger, in: Greger/Zwickel 24.4.
187 Windorfer, NJW 2015, 3329, 3332; Wussow/Schmitt Kap 58 Rn 8.
188 BGH 1.7.2014, VI ZR 391/13, VersR 2014, 1226, 1229 Rn 34.
189 BGH 24.4.2012, VI ZR 329/10, VersR 2012, 924, 926 Rn 16.
190 BGH 1.7.2014, VI ZR 391/13, VersR 2014, 1226, 1227 Rn 20.
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Hemmung der Verjährung aus familiären Gründen nach § 207 BGB

Zwischen Ehegatten sowie zwischen Eltern und Kindern bis zu deren 21.
Lebensjahr hat der Gesetzgeber – zur Wahrung des familiären Friedens –
eine Hemmung angeordnet, die auch für den Direktanspruch gegen den
Kfz-Haftpflichtversicherer gemäß § 115 VVG gilt.191 Sobald allerdings ein
solcher Ersatzanspruch an eine familienfremde Person abgetreten wird
oder im Weg der Legalzession auf einen Regressgläubiger übergeht, endet
die Hemmung.192

Kumulation von Rechtsfolgen

Das Verjährungsrecht ist schon deshalb eine komplexe Rechtsmaterie, weil
es unterschiedliche Ereignisse gibt, die Einfluss auf die Verjährung haben.
Es handelt sich sowohl um Maßnahmen des Anspruchstellers als auch Ver-
haltensweisen des Ersatzpflichtigen. Die dadurch ausgelösten Rechtsfolgen
bestehen mitunter neben einander193 oder auch nach einander.194 Sie be-
wirken unterschiedliche Rechtsfolgen, Neubeginn der Verjährungsfrist ge-
mäß § 212 Abs 1 Z 1 BGB, Ausklammerung eines bestimmten Zeitraums
aus der Verjährungsfrist in Kombination mit einer verbleibenden Mindest-
frist zur Geltendmachung (so bei Vergleichsverhandlungen gemäß § 203
BGB) oder abruptes Ende der Möglichkeit der gerichtlichen Rechtsdurch-
setzung zu einem bestimmten Zeitpunkt (so bei einem zeitlich befristeten
Verjährungsverzicht). Es handelt sich um ähnliche Verhaltensweisen, an
die im Detail aber doch unterschiedliche Anforderungen gestellt werden.

K.

L.

191 BGH 25.11.1986, VI ZR 148/86, VersR 1987, 561; Wussow/Schmitt Kap 58
Rn 75; Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 444.

192 BGH 25.1.2012, XII ZR 461/11, NJW-RR 2012, 579 Rn 20: Regressanspruch der
Staatskasse gegen die betreute Person nach Wegfall von deren Mittellosigkeit
durch eine Erbschaft.

193 Greger, in: Greger/Zwickel 24.39: Bei mehreren Hemmungstatbeständen laufen
die hierfür anzusetzenden Zeiträume unabhängig von einander.

194 Greger, in: Greger/Zwickel 24.31: Während der Hemmung der Verjährung
kommt es nicht zum Neubeginn, dieser tritt erst mit Wegfall des Hemmungs-
grundes ein; aA BGH 14.3.2017, VI ZR 226/16, NJW 2017, 2271, 2272 (Voit)
Rn 12: Verjährungsneubeginn und Verjährungshemmung können nebeneinan-
der treten.
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Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sollen einige solche kumulative
Rechtsfolgen beschrieben werden:195

Zu unterscheiden ist zwischen der Hemmung der Verjährung durch
Vergleichsverhandlungen nach § 203 BGB und durch Anmeldung des An-
spruchs beim Kfz-Haftpflichtversicherer bis zu dessen abschließender Ent-
scheidung gemäß § 115 Abs 2 S 3 VVG. An letztere sind strengere Anforde-
rungen zu stellen als an den Abbruch der Verhandlungen oder ein Aner-
kenntnis durch den Ersatzpflichtigen.196 Bei einer positiven Entscheidung
des Ersatzpflichtigen führt das zum Wegfall der Hemmung; durch diese
bzw die nachfolgende Zahlung ist aber ein Anerkenntnis gegeben, das zu
einem Neubeginn der Verjährung nach § 212 Abs 1 Z 1 BGB führt. Dazu
kommt, dass ein während schwebender Verhandlungen erklärter zeitlich
befristeter Verjährungsverzicht den Hemmungsgrund von Vergleichsver-
handlungen gemäß § 203 BGB197 oder den Neubeginn der Frist wegen ei-
nes vor Ablauf des Verjährungsverzichts erbrachten Abschlagszahlung und
damit wegen eines Anerkenntnisses gemäß § 212 Abs 1 Z 1 BGB nicht aus-
schließt.198

War die Entscheidung negativ, schließt das nicht aus, dass in der Folge
abermals Vergleichsverhandlungen nach § 203 BGB geführt werden, die
neuerlich eine Hemmung bewirken, bei denen aber anders als bei § 115
Abs 2 S 3 VVG ein Wegfall gegeben ist, wenn der Anspruchsteller die Ver-
handlungen einschlafen lässt.199 Entsprechendes gilt, wenn es nach Ein-
bringung der Klage zu einem Stillstand des Verfahrens kommt, die Partei-
en aber weiterverhandeln.200

Resümee

Der Personenschaden ist ein Dorado des Verjährungsrechts, was sich in
einer reichhaltigen – auch höchstrichterlichen – Rechtsprechung wider-

M.

195 Dazu Derleder/Kähler, NJW 2014, 1617 ff, freilich zu vertraglichen Ansprüchen,
die sich der Tendenz nach gegen eine Kumulierung von Hemmung und Neube-
ginn aussprechen.

196 BGH 14.3.2017, VI ZR 226/16, NJW 2017, 2271, 2272 (Voit) Rn 12; Geigel/Ba-
cher Kap 11 Rn 40.

197 BGH 17.2.2004, VI ZR 429/02, NZV 2004, 239, 240; Windorfer, NJW 2015, 3329,
3332.

198 BGH 27.1.2015, VI ZR 87/14, VersR 2015, 636.
199 BGH 5.11.2002, VI ZR 416/01, NJW 2003, 895, 896 f.
200 Greger, in: Greger/Zwickel 24.85.
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spiegelt. Das ist eine Materie mit Haken und Ösen, Fallstricken und Fal-
len.201 Mehrere Rechtsgebiete spielen eine Rolle: Neben den §§ 194 ff BGB,
solche der ZPO, aber auch des VVG und des SGB X. Selbst ausgewiesene
Experten202 verlieren mitunter den Überblick. Bedeutsam ist nicht nur die
Verteilung der Beweislast, sondern auch die aktuelle Judikatur, aus der
sich ergibt, ob bestimmte Begriffe eng oder weit auszulegen sind. Die
Schuldrechtsreform 2002 hat das Verjährungsrecht neu geregelt. Ältere
Entscheidungen haben daher nur eingeschränkt Geltung.203 Nicht selten
geht es um weit zurückliegende Sachverhalte, bei denen selbst heute noch
die Übergangsvorschriften zu beachten sind.

Besonders anfällig für den Eintritt der Verjährung sind beim Personen-
schaden vor allem die Zukunftsschäden aufgrund des Prinzips der Scha-
denseinheit.204 Da bei einem Dauerschaden so gut wie immer die Gefahr
zukünftiger Beeinträchtigungen droht, an die weder der Verletzte noch
sein – unbedarfter – Anwalt denkt, sollte in all diesen Fällen entweder
Feststellungsklage erhoben werden oder vom Ersatzpflichtigen ein titeler-
setzendes Anerkenntnis mit der Wirkung eines Feststellungsurteils ver-
langt werden.205 Ein schlichtes Anerkenntnis bzw ein bloßer Vorbehalt
von Ansprüchen eines bestimmten Schadensposten ist dem gegenüber in
vielen Fällen unzureichend.206 Zu beachten ist dabei freilich immer noch,
dass wiederkehrende Ansprüche gemäß § 197 Abs 2 BGB nicht der langen
30-jährigen, sondern der kurzen 3-jährigen Frist unterliegen.

Zutreffend ist die Einschätzung von Lemcke,207 dass es nicht zu verste-
hen ist, dass immer noch – so viele – Ansprüche verjähren, obwohl die
Rechtsprechung bekannt ist. Das könnte freilich ein Indiz sein, dass Abhil-
fe durch den Gesetzgeber geboten sein könnte oder eine weniger verjäh-
rungsfreundliche BGH-Rechtsprechung zugunsten der Ersatzpflichtigen in
Bezug auf Zukunftsschäden; man könnte etwa auf die Kenntnisse nicht
der medizinischen Fachkreise, sondern die des Anspuchstellers abstellen
und/oder darauf, dass der Zukunftsschaden nicht nur möglich, sondern –

201 Ähnlich Luckey, SVR 2015, 41, 49: Vermintes Gebiet.
202 Zum Beispiel Marburger, NZV 2015, 218, 220, dem entgangen ist, dass die

Rechtsfolgen bei Anmeldung des Anspruchs beim Kfz-Haftpflichtversicherer
nicht mehr in § 3 PflVG, sondern seit 2008 in § 115 VVG geregelt ist.

203 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 309 f: Seit 1.1.2002 wesentlich veränder-
tes Verjährungsrecht, das durch die Rechtsprechung weiter ausgeformt wird; äl-
tere Entscheidungen sind daher nur mit Vorbehalt gültig.

204 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 356, vor allem bei Kindern, Rn 311.
205 Ebenso Luckey, Rn 1270: In dubio pro Feststeller.
206 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 495.
207 Lemcke, in: Burmann/Jahnke, Kap 8 Rn 496.
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überwiegend – wahrscheinlich sein muss. Derzeit ist es indes unabdingbar,
dass sich die Opferanwälte sowie die Regressabteilungen der Sozialversi-
cherungsträger mit der herrschenden BGH-Judikatur vertraut machen, was
etwa durch den Besuch solcher Tagungen erfolgen kann.
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